
Die Gedanken von Hinz und Kunz zu den EU – BSS (Stand 16.09.2014) 

Hinz:  Was für ein Gewinn - die EU hat die BSS herausgegeben. 

Kunz: EU-SBB? Das geht doch gar nicht, SBB sind die Schweizer Bundesbahnen 
und die haben sicher nichts mit der EU am Hute. Die Schweiz macht es 
richtig, sie sucht sich heraus, was für sie gut ist und macht damit ihre 
eigenen Gesetze. 

Hinz:  Lieber Freund Kunz, hier geht es doch gar nicht um die SBB, die EU 
spricht von BSS. Das ist eine Basis für Sicherheit und gibt einen Standard 
für ganz Europa - alles einheitlich im Strahlenschutz. 

Kunz: Mein lieber Hinz, denkst du, dass ist Fortschritt oder gar   
Weiterentwicklung im Strahlenschutz? Keiner gibt freiwillig seine 
nationale Identität auf. Am Ende gibt es unter tausenden ein weiteres 
Papier mit jeder Menge „gegebenenfalls“, also sucht sich jeder heraus, 
was er gerade möchte und brauchen kann, jeder macht was er will – so 
wie bei „Hinz und Kunz“.  

Hinz:  Natürlich nicht, diese Vorgehensweise eröffnet bei der praktischen 
Umsetzung der Direktive einen Spielraum. Dies hat aber einen großen 
Vorteil. Es gibt Deutschland die Möglichkeit, bewährte Regelungen 
beizubehalten – hast du das verstanden Kunz - 

? 



Kunz: Der Vorteil liegt also darin, dass Dose Constrains „gegebenfalls“ definiert 
werden, um den Strahlenschutz in Deutschland zu optimierten, 
„gegebenenfalls“ werden Ableitungswerte festgelegt… vielleicht aber 
auch nicht.   

!? 
Hinz:  In Deutschland sprechen wir derzeit doch gar nicht von Optimierung, 

Kunz, sondern von Minimierung.   

Kunz:  Also die Dose Constrains haben schon einen Vorteil. Wer diesen Wert 
einhält, hat alles getan, um einen guten Strahlenschutz zu gewährleisten 
– also der optimale Strahlenschutz - und die Mediziner nutzen 
Dosisrichtwerte schon lange. 

Hinz: Also nichts Neues in Deutschland und der Welt, das  ALARA – Prinzip ist 
schon älter als du bist, Kunz (Information: seit 1971, Vorversion aus 
1959). 

Kunz: Welches Alarm-Prinzip meinst du jetzt schon wieder, Hinz. Nach 
Fukushima haben wir doch unsere Stressfähigkeit nach deutschen 
Prinzipien getestet. Alle Notfallschutzmaßnahmen wurden überarbeitet. 



Hinz:  Kunz, hör doch mal richtig zu. Ich habe von der Einhaltung des ALARA-
Prinzipes gesprochen, also „as low as reasonably achievable“, verstanden 
Kunz, reichen deine Englischkenntnisse dafür noch aus oder muss ich 
übersetzten. 

Kunz: Lieber Hinz, nur einmal zu deiner Information: Für die Einhaltung von 
ALARA gibt es gleich zwei verantwortliche, RPO und RPE, RPE berät RPO 
und RPO sagt RPE, was er zu tun hat. Ich gehe davon aus, dass du mit 
diesen Abkürzungen umgehen kannst. 

Hinz:  RPO ist der „Radiation Protection Officer“, damit auch du es verstehst, 
der Strahlenschutzbeauftragte, und RPE der „Radiation Protection 
Expert“, also der Strahlenschutzexperte,  alles klar Kunz.  

Kunz: So etwas wird dann „eindeutige Aufgabenzuweisung“ genannt. Wie 
bringt man dies seinen Mitarbeitern bei, Hinz. Die gehen eigentlich 
immer von eindeutigen Weisungsbefugnissen aus. Zwei Chefs können 
aber auch von Vorteil sein, wenn der eine „nein“ sagt, kann man beim 
zweiten noch das „Ja“ bekommen., Das ist so ähnlich wie bei „Mama“ 
und „Papa“, oder hast du schon einmal für zwei Chefs gearbeitet, Hinz? 

Hinz:  Kunz, das wird in Deutschland doch gar kein Problem werden: Wenn wir 
den Argumenten des Fachverbandes  für Strahlenschutz folgen, bleibt am 
besten alles so wie bisher, also dem System aus Strahlenschutzverant-
wortlicher und Strahlenschutzbeauftragter. Der Strahlenschutzexperte 
wird nur gerufen, wenn zu viel Arbeit anliegt. 

Kunz: Genau Hinz, du hast die Situation erfasst. Es wird im Strahlenschutz 
immer viel Arbeit anliegen, weil immer mehr Dokumente, Regelungen, 
Ausnahmen von Regelungen eingeführt werden, für einen alleine nicht 
mehr machbar…. 



Hinz:  Nein Kunz, die EU-BSS führen zusammen, was zusammengehört: 5 
Richtlinien und eine Empfehlung: Patienten, Arbeitskräfte 
Notfallsituationen, herrenlose Quellen und Radon, alles ist 
zusammengefasst in einer Direktive, also viel weniger Papier. 

Kunz: Hinz, glaubst du der Fortschritt besteht darin, alles zusammenzufassen 
und zum Schluss 105 Artikel herauszubekommen anstelle von 21 
einzelnen. Dazu kommen Anlagen und Ausführungsrichtlinien. Glaubst 
du wirklich, dass damit die Umsetzung des Strahlenschutzes leichter 
wird, Hinz?  

Hinz: Einfacher ist zum Beispiel, dass Freigrenzen = Freigabewerte sind. 

Kunz: Lieber Hinz, das kann doch wohl nicht sein, das sind doch zwei 
verschiedene Begriffe, die können doch nicht das Gleiche meinen. 

Hinz:  Freigrenzen sind für den Umgang mit radioaktiven Stoffen relevant, 
Freigabewerte dagegen sind für die Entsorgung wichtig, das Ende 
sozusagen. Es ist doch klar, dass diese beiden Werte gleich sein müssen. 

Kunz: Freigabe und Freigabe kann aber ganz unterschiedlich sein, 
uneingeschränkte Freigabe, Freigabe zur Beseitigung, für geringe Masse 
und große Massen und zum Beispiel von dir, Hinz. 

Hinz:  Für dich, Kunz, als Leichtgewicht gibt es so oder so nur einen 
Freigabewert und der ist eben gleich der Freigrenze. 



Kunz: Du meinst also unsere wunderbaren Regelungen zur Freigabe sollen wir 
schon wieder aufgeben. Zehn Jahre hatten wir Zeit, dieses umfangreiche 
System aufzubauen, nun hat es jeder verstanden – nur weil die EU etwas 
anderes möchte, sollen wir wieder alle Konzepte ändern, allein der 
Ausbildungsaufwand ist riesig.  

Hinz:  Nein, natürlich hat auch da die EU vorgesorgt, Anhang VII, Ziffer 3, kennst 
du diesen Absatz nicht Kunz? 

Kunz: Ich weiß, Hinz, du lernst die Paragraphen auswendig. Aber es kommt auf 
die Umsetzung an. 

Hinz:  Eben, das 10 µSv-Konzept für eine Person der Bevölkerung, also auch auf 
der Deponie, soll weiterhin als Basis bei der Freigabe gelten.  Der 
Fachverband für Strahlenschutz empfiehlt, diese zu nutzen. 

Kunz: Soll also alles Bewährtes behalten bleiben? Gibt es überhaupt richtige 
Änderungen in den EU-BSS ? 

Hinz:  Ein  Beispiel Kunz: Erstmalig werden mit den neuen EU-BSS von den 
Mitgliedsstaaten verbindliche Regelungen zum Schutz gegen Radon in 
Aufenthaltsräumen, zu Hause und bei der Arbeit eingefordert. 

Kunz: Mein lieber Hinz – das ist sicherlich kein Problem, wenn alles über „kann-
Bestimmungen“ formuliert wird. Notfalls sanieren die Bürger eben ihre 
Keller, die Bauindustrie freut sich. 

Hinz:  Na Kunz, auch schon mal etwas von der „Norm-Industrie“ gehört? 



Kunz: Natürlich, DIN-Normen basieren auf den gesicherten Ergebnissen von 
Wissenschaft, Technik und Erfahrung und dienen der Allgemeinheit. 

Hinz:  Hallo Kunz, Norm-Industrie ist doch etwas ganz anderes. Hier werden 
Materialien verarbeitet, die natürlich vorkommende Radionuklide in 
einem Maße enthalten, die aus Gründen des Strahlenschutzes nicht 
außer Acht gelassen werden können. 

Kunz: Mein lieber Hinz, ist jetzt also auch schon die natürliche Strahlung 
gefährlich? 

Hinz: Richtig, Kunz. Deshalb sollen Arbeiten und Tätigkeiten gleichgeschaltet 
werden. 

Kunz: Gleichschaltung? Das hatten wir doch schon mal.  

Hinz: Mann Kunz, nun fang doch jetzt nicht damit an. Hier geht es doch darum, 
dass im Strahlenschutz nicht zwischen Tätigkeit und Arbeit unterschieden 
wird. 

Kunz: Verstanden Hinz. Die Unterscheidung von Tätigkeit und Arbeit war schon 
immer sozial ungerecht.  

Hinz: Noch Fragen Kunz? 

Kunz: Ja Hinz. Gibt es etwas, worauf du besonders stolz bist, wenn du an den 
Strahlenschutz in der EU denkst? 



Hinz:  An die EU in Brüssel zu denken, ist wesentlich angenehmer als an dich zu 
denken, Kunz. 

Kunz: Wenn ich an dich denke, Hinz, habe ich Alpträume, dann ist der 
Strahlenschutz mir schon lieber. 

Hinz:  Das gibt mir Kraft zum weiter machen, also schauen wir uns die 
Stellungnahme des Fachverbandes für Strahlenschutz zu den EU-BSS an. 

Kunz: Na dann - fahren wir ab sofort doch mit der SBB -  
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